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GELEITWORT

Es ist uns eine besondere Freude, Ihnen diese Festschrift zu präsentieren. Sie ist
dem außergewöhnlichen Lebenswerk von Prof. Dr. Stefan Hügel gewidmet. In
einer Zeit des Umbruches, in der die Bedeutung von Recht und Gerechtigkeit
kaum zu überschätzen ist, hat dieser durch sein unermüdliches Engagement und
seine herausragenden Leistungen in der Notar- und Rechtsgemeinschaft sowie in
der akademischen Welt einen bleibenden und tiefen Eindruck hinterlassen.

Geboren 1960 in Würzburg, begann er seine akademische Laufbahn mit dem
Studium der Rechtswissenschaft und Philosophie an der Universität Regensburg.
Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner juristischen Staatsprüfungen und einer
Tätigkeit am Lehrstuhl seines von ihm hoch geschätzten akademischen Lehrers
Prof. Dr. Udo Steiner, wurde er 1991 mit der Arbeit „Dritte als Betroffene ver-
kehrsberuhigender Maßnahmen“ promoviert. Im selben Jahr gründete er gemein-
sam mit seinem Studienkollegen und Freund Eckhard Froeb ein Notariat in Wei-
mar. Später berichtete unser Jubilar, dass er diese aufregende Zeit kurz nach der
Wiedervereinigung nicht missen möchte. Er möchte sie aber auch nicht unbedingt
nochmal erleben. Es sei aber spannend gewesen, mit welchem Elan man damals die
neuen Aufgaben angegangen sei. Sein bundesweit beachtetes und geschätztes Wir-
ken als Notar in über 30 Jahren von 1991 bis 2024 war geprägt von Professionalität
und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse seiner Klienten.

Die Entscheidung und das Bekenntnis für Thüringen undWeimar markierte den
Beginn einer imponierenden Karriere. Genannt seien hier nur wenige Wegmarken:
Vorsitzender des Rechtsausschusses der Notarkammer Thüringen (1992 bis 1998),
Kurator mehrerer Stiftungen (Marie-Seebach-Stiftung, Altersheim der deutschen
Bühnenkünstler in Weimar; Sparkassenstiftung Weimar – Weimarer Land; Förder-
stiftung Johannes-Landenberger-Förderzentrum), Mitglied des Herausgeberbeirats
der Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis (NotBZ),
Vorstandsmitglied der juristischen Studiengesellschaft Jena (1996 bis 2010), Vorsit-
zender des Notarbundes Thüringen (1999 bis 2002), Vorstandsmitglied der Notar-
kammer Thüringen und von 2002 bis 2018 deren Präsident und heute deren Ehren-
präsident, Honorarprofessor an der Bauhausuniversität Weimar und seit 2009 an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Vorsitzender des Ausschusses für Schuld- und
Liegenschaftsrecht der Bundesnotarkammer (2005 bis 2011) und stellvertretender
Direktor des Instituts für Notarrecht an der Universität Jena (2006 bis 2025).

Auch für das bundesdeutsche Notariat zeigte Stefan Hügel ein hervorragendes
Engagement: So war er unter anderem seit 2009 Mitglied im Präsidium der Bun-
desnotarkammer und von 2019 bis 2022 deren Vizepräsident. In den Jahren 2000
bis 2025 war er außerdem Berater des Deutschen Notarinstituts („Patennotar“) in
Würzburg für den Bereich Immobilienrecht.



VI Geleitwort

Neben der Praxis war für Stefan Hügel die Rechtswissenschaft Aufgabe, Liebe
und Leidenschaft. Es wäre willkürlich, aus dem umfangreichen Œuvre bestimmte
Veröffentlichungen besonders hervorzuheben. Man tut ihm aber sicherlich nicht
Unrecht, wenn man den von ihm und Oliver Elzer bearbeiteten und herausgeben-
den Kommentar zumWohnungseigentumsrecht besonders erwähnt. Dieser ist einer
der „Standardkommentare“ in diesem Bereich, der von Praxis und Wissenschaft
gleichfalls geschätzt wird. Weiter zu nennen ist sein Handbuch zum Wohnungs-
eigentum, der „Hügel“, das mittlerweile in 5. Auflage vorliegt und sich nicht nur bei
Notaren und Notarinnen großer Beliebtheit erfreut. Das große Verdienst dieses
Buchs ist die einzigartige Mischung aus systematischem Handbuch und Formular-
buch. Ein weiteres zentrales Werk ist sein Kommentar zur Grundbuchordnung, der
gedruckt in 5. Auflage vorliegt und regelmäßig als „BeckOK GBO, Hügel“ aktua-
lisiert wird. Erinnert sei außerdem an seine wichtigen Beiträge zum Sachenrechts-
bereinigungsgesetz, und zu den Besonderheiten des Grundstücksrechts in den neuen
Bundesländern.

Neben seiner juristischen Laufbahn war und ist unser Jubilar leidenschaftlicher
Sportler. Neben dem Judo, dem er so manche Blessuren bis heute zu verdanken
hat und dem er noch als Notar in der Bundeliga nachgegangen ist, sind exempla-
risch zu nennen: Klettern, Skitouren, Skifahren und natürlich der von ihm geliebte
und ausgeübte Fußball. Sein Engagement im Sport zeigt sich aber auch in seiner
Rolle als Sportfunktionär: Von 2006 bis 2016 war er Präsident des Stadtsportbundes
Weimar und seit 2018 ist er Präsident des Landessportbundes Thüringen. Diese
Positionen zeugen von seinem unermüdlichen Einsatz für die Förderung des Sports
in der Region und im Land.

Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande im Jahr 2010 ist nur eine
von vielen Auszeichnungen, die Stefan Hügel erhalten hat. Sein Einfluss auf die
notarielle Praxis ist unbestreitbar, und sein Engagement für die Gesellschaft ist ein
leuchtendes Beispiel für uns alle. Trotz seines beeindruckenden beruflichen Erfolges
ist er indes stets bescheiden geblieben. Im Mittelpunkt zu stehen, ist seine Sache
nicht. Stets geht es ihm um die Sache, nicht um Personen. Gegenüber anderen ist
er großzügig, hilfsbereit und voll aufrichtiger Empathie. Er ist überdies nicht nur
ein angesehener Jurist und Sportfunktionär, sondern auch ein überaus engagierter
Familienmensch.

In dieser Festschrift haben wir Beiträge von Kolleginnen und Kollegen sowie
von Weggefährten zusammengetragen, welche die Vielseitigkeit und Tiefe des
Wirkens von Stefan Hügel widerspiegeln. Wir laden Sie ein, in die Seiten einzutau-
chen und die Facetten eines Lebenswerks zu entdecken, das von Integrität, Wissen
und einem tiefen Sinn für Gerechtigkeit geprägt ist.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Berlin/Jena/München im August 2025 Die Herausgeber
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